
Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Petra Wimmer, Robert Laimer, Reinhold Einwallner, 

Genossinnen und Genossen 

betreffend Stärkung des österreichischen Bundesheers insbesondere der Miliz 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Landesverteidigungsausschusses 

über den Antrag 2416/A(E) der Abgeordneten Dr. Reinhard Eugen Bösch, Kolleginnen 

und Kollegen betreffend Wiedereinführung der 8 Monate Grundwehrdienst im Modell 

6 + 2 Monate (1739 d.B.) 

In den letzten Monaten wurde die Diskussion rund um die Resilienz des Bundesheers 

regelmäßig diskutiert. Gerade Katastrophenfälle, oder auch der brutale Angriffskriegt 

gegen die Ukraine und damit einhergehend neue Bedrohungsszenarien: wie die aktuell 

immer größer werdende Gefahr eines großflächigen Blackouts, müssen die Frage der 

Resilienz des Bundesheers im Krisenfall ins Zentrum rücken. 

Ein wichtiger Schritt, für ein noch viel breiteres Spektrum an Herausforderungen, ist 

die Frage der Einsatzfähigkeit des Heeres in personeller Sicht. Diese ist durch die ak­

tuelle Kriegssituation in der Ukraine wieder verstärkt in den Fokus ger1ckt und lässt 

Schwächen in der Struktur des Bundesheers deutlich zu Tage treten. Diese Probleme 

gilt es dringend - und im Sinne von Freiheit und Sicherheit der Menschen in Öster­

reich - zu beseitigen, denn die Sozialdemokratie steht für ein Leben in Freiheit und Si­

cherheit, für alle Menschen, die in unserer Heimat, der Republik Östeneich leben. 

Als Sozialdemokrat* innen können wir es nicht zulassen, dass dieses friedliche Zusam­

menleben in unserem pluralistisch-demokratischen Rechtsstaat und die verfassungs­

rechtlichen Grund- und Freiheitsrechte durch Krieg, Terrorismus, Extremismus, Orga­

nisierte Kriminalität in allen ihren Ausprägungen, aber auch von der N tur oder Men­

schenhand herbeigeführte Katastrophen, bedroht werden. Dies bedeutet, dass wir um­

fassende Abwehrmaßnahmen vorzubereiten haben, um unser Gemeinwesen im An­

lassfall vor äußeren und inneren Bedrohungen schützen zu können. 

Das erklärte Ziel sozialdemokratischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik war und 

ist es, Österreich - im Verbund mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungs­

politik der Europäischen Union - als souveränes, neutrales Land zu bewahren, in dem 

seine Bürgerinnen und Bürger sowie alle Menschen, die hier leben, ohne Angst, ohne 

Repression, ohne Gewalt und unter Wahrung der verfassungsrechtlichen Grund- und 

Freiheitsrechte, in Frieden ihr Leben gestalten können. 
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Durch den Krieg in der Ukraine wird uns in erschreckender Weise vor Augen geführt, 

wie rasch sich die Bedrohungslage verschlechtern kann und wie wichtig es daher ist, 

umfassende Instrumente und Verfahren bereitzustellen, um Schutz und Hilfe für un­

sere pluralistisch-demokratische Gesellschaftsordnung und seine sozialstaatlichen Er­

rungenschaften gewährleisten zu können. 

Artikel 9a B-VG sieht die Umfassende Landesverteidigung als Verfassungsprinzip 

vor, um Österreich vor Bedrohungen aller Art, nicht nur militärisch, sondern auch 

wirtschaftlich, zivil und vor allem durch Sicherstellung der Resilienz d r Bevölkerung 

durch Maßnahmen der geistigen Landesverteidigung, zu schützen. 

Dieser Auftrag des Verfassungsgesetzgebers wurde in den vergangenen zwei Jahr­

zehnten nicht nur vernachlässigt, sondern es wurden bewährte Strukturen sogar be­

wusst zerschlagen. So wurde der richtungweisende Landesverteidigungsplan, wie in 

seiner Präambel ausdrücklich festgehalten, nicht an die jeweils aktuellen Bedrohungs­

bilder angepasst und weiterentwickelt, sondern de facto ad acta gelegt. Eine unver­

ständliche Vorgangsweise, weil damit einhergehend, auch operative Sti ukturen nicht 

mehr funktionsfähig gehalten wurden. 

Es ist daher zwingend erforderlich, die Umfassende Landesverteidigung verfassungs­

konform umzusetzen. Diesbezüglich hat, wie von der SPÖ schon lange gefordert, der 

Bundeskanzler seine verfassungsrechtliche Koordinierungskompetenz wahrzunehmen 

und entsprechende aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen unverzüglich ein­

zuleiten. 

Gleichzeitig hat die Bundesministerin für Landesverteidigung ohne Zeitverzug alle er­

forderlichen Schritte zu setzen, um auf Grundlage der im Generalstab 2.ufliegenden, 

aktuellen Planungsdokumente unverzüglich die dringend erforderlichen Beschaffungs­

vorhaben für das Bundesheer einleiten zu können. 

Dabei sind die personellen (z.B. Truppenübungen) und materiellen Bedürfnisse der 
Miliz auszuweisen. 

Unserer Forderung an die Ministerin für Landesverteidigung, ein konkretes Modell zur 

Beschlussfassung vorzulegen, die es möglich macht, dass das Bundesheer seine Auf­

gaben, insbesondere die verfassungsgesetzlich vorgesehene milizartige Struktur orga­

nisieren und aufrechterhalten kann, wurde bislang nicht nachgekomme , was ausge­

sprochen bedauerlich ist. Stattdessen wurde nun ein Budgetpfad für das Bundesheer 

präsentiert, der aber zumindest in die richtige Richtung zu weisen scheint, wobei aus 
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unserer Sicht zentral ist, dass die zusätzlichen Mittel auf jeden Fall in die personelle 

Ausstattung und Einsatzfähigkeit der Miliz fließen müssen. 

Nachdem es aber gilt, das Bundesheer in seinen Kernkompetenzen und somit auch in 

der Verteidigungsfähigkeit im Anlassfall zu stärken, geht es für uns um die Aufrecht­

erhaltung und Forcierung einer funktionierenden Miliz, nicht zuletzt, um einen verfas­

sungskonformen Zustand herzustellen. 

Daher stellen die unterfertigten Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesministerin für Landesverteidigung wird aufgefordert, bis spätestens 31. De­

zember 2022 ein konkretes Modell zur Beschlussfassung vorzulegen, in welcher Form 

das Bundesheer, insbesondere im Hinblick auf seine verfassungsgesetzlich vorgesehene 

milizartige Struktur organisiert und entsprechend finanziert werden und die personellen 

und materiellen Bedürfnisse und Erfordernisse der Miliz erfüllt bzw. sichergestellt wer­

den können. 
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